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§ 11 ZustG Besondere Fälle der
Zustellung

 ZustG - Zustellgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2023

1. (1)Zustellungen im Ausland sind nach den bestehenden internationalen Vereinbarungen oder allenfalls auf dem

Weg, den die Gesetze oder sonstigen Rechtsvorschriften des Staates, in dem zugestellt werden soll, oder die

internationale Übung zulassen, erforderlichenfalls unter Mitwirkung der österreichischen Vertretungsbehörden,

vorzunehmen.

2. (2)Zur Vornahme von Zustellungen an Ausländer oder internationale Organisationen, denen völkerrechtliche

Privilegien und Immunitäten zustehen, ist unabhängig von ihrem Aufenthaltsort oder Sitz die Vermittlung des

Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres in Anspruch zu nehmen.

3. (3)Zustellungen an Personen, die nach den Vorschriften des Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und

Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997, in

das Ausland entsendet wurden, sind im Wege des zuständigen Bundesministers, sofern aber diese Personen

anlässlich ihrer Entsendung zu einer Einheit oder zu mehreren Einheiten zusammengefasst wurden, im Wege des

Vorgesetzten der Einheit vorzunehmen.

In Kraft seit 01.03.2014 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_38_1/1997_38_1.pdf
file:///

	§ 11 ZustG Besondere Fälle der Zustellung
	ZustG - Zustellgesetz


